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Gesamte Rechtsvorschrift für Jachtverordnung, Fassung vom 17.10.2020 

Langtitel 

Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie über die Zulassung und die Führung von Jachten auf See 
StF: BGBl. II Nr. 205/2020 

Änderung 

BGBl. II Nr. 365/2020 

Präambel/Promulgationsklausel 

Auf Grund der §§ 7, 11, 12, 13 sowie 15 Abs. 3 des Seeschifffahrtsgesetzes – SeeSchFG, BGBl. 
Nr. 174/1981, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 82/2018, wird verordnet: 
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Text 

1. Teil 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Geltungsbereich 

§ 1. Diese Verordnung gilt für die Zulassung von Jachten zur Seeschifffahrt sowie die Erlangung 
und Ausstellung Internationaler Zertifikate für die Führung von Jachten. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. Im Sinne dieser Verordnung gilt als 

 1. „J a c h t “: Fahrzeug mit einer Länge von weniger als 24 m und einer Bruttoraumzahl von weniger 
als 300, das nach Größe, Bauart und Ausrüstung für die Fahrt auf See verwendet wird und für 
Sport- oder Vergnügungszwecke bestimmt ist; als Jacht gilt nicht ein Ruder- und Paddelboot 
sowie ein Bootstyp, der in der Regel nur für Fahrten in unmittelbarer Nähe der Küste verwendbar 
ist; 

 a) „M o t o r j a c h t “: ein Fahrzeug, das seinen Antrieb vornehmlich durch einen Motor erhält, 
unabhängig davon, ob auch eine Stützbesegelung vorhanden ist. Eine Motorjacht kann nur 
durch die Antriebsart Motor betriebs- und verkehrssicher angetrieben werden. 

 b) „S e g e l j a c h t “:ein Fahrzeug, das seinen Antrieb vornehmlich durch Wind erhält, auch wenn 
ein Motor eingebaut oder angehängt ist. Darunter fallen auch die sogenannten Motorsegler. 
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Eine Segeljacht kann durch die Antriebsart Segel, die Antriebsart Motor oder beide 
Antriebsarten zugleich betriebs- und verkehrssicher angetrieben werden; 

 2. „Ö s t e r r e i c h i s c h e  J a c h t “: Jacht, die nach dem Seeschifffahrtsgesetz – SeeSchFG, BGBl. 
Nr. 174/1981 in der jeweils geltenden Fassung, zur Seeschifffahrt zugelassen ist; 

 3. „W a t t -  o d e r  T a g e s f a h r t “ :  d i e  Fahrt in Küstennähe und auf geschützten Gewässern, wie 
Golfen, Buchten, Lagunen, Flussmündungen oder Watten; die Watt- oder Tagesfahrt erstreckt 
sich auf einen Bereich von drei Seemeilen, gemessen von der Küste, das ist vom Festland bzw. 
von Inseln (Fahrtbereich 1); 

 4. „K ü s t e n fa h r t “ :  die Fahrt zwischen nahegelegenen Häfen entlang der Küste. Die Küstenfahrt 
erstreckt sich auf einen Bereich von 20 Seemeilen, gemessen von der Küste (Fahrtbereich 2); 

 5. „K ü s t e n n a h e  F a h r t “ :  die Fahrt in küstennahen Gewässern. Die Küstennahe Fahrt erstreckt 
sich auf einen Bereich von 200 Seemeilen, gemessen von der Küste (Fahrtbereich 3); 

 6. „W e l t we i t e  F a h r t “ :  die Fahrt, die über den Bereich der Küstennahen Fahrt hinausgeht 
(Fahrtbereich 4); 

 7. „N a c h t a n s t e u e r u n g “ : eine Fahrt oder ein Teil einer Fahrt, bei der ein Liegeplatz mehr als 
zwei Stunden nach Sonnenuntergang, jedoch nicht später als zwei Stunden vor Sonnenaufgang 
erreicht wird; 

 8. „N a c h t f a h r t “ : die Fahrt zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang mit einer Dauer von 
mindestens drei Stunden; 

 9. „S e e me i l e “ :  Längenmaß von 1,852 km. 

2. Teil 

JACHTZULASSUNG 

Geltungsbereich 

§ 3. Die Vorschriften dieses Teiles gelten für die Zulassung von Jachten zur Seeschifffahrt. 

Amtliches Kennzeichen 

§ 4. (1) Das amtliche Kennzeichen (§ 12 Abs. 1 SeeSchFG) besteht aus einem Großbuchstaben oder 
einem Groß- und einem Kleinbuchstaben in lateinischen Schriftzeichen zur Bezeichnung der 
Zulassungsbehörde, gefolgt von einem Bindestrich und einer fünfstelligen Zahl in arabischen Ziffern. 

(2) Die Buchstaben zur Bezeichnung der Zulassungsbehörde sind 

 B für die Landeshauptfrau bzw. den Landeshauptmann von Burgenland; 

 K für die Landeshauptfrau bzw. den Landeshauptmann von Kärnten; 

 N für die Landeshauptfrau bzw. den Landeshauptmann von Niederösterreich; 

 O für die Landeshauptfrau bzw. den Landeshauptmann von Oberösterreich; 

 S für die Landeshauptfrau bzw. den Landeshauptmann von Salzburg; 

 St für die Landeshauptfrau bzw. den Landeshauptmann von Steiermark; 

 T für die Landeshauptfrau bzw. den Landeshauptmann von Tirol; 

 V für die Landeshauptfrau bzw. den Landeshauptmann von Vorarlberg und 

 W für die Landeshauptfrau bzw. den Landeshauptmann von Wien. 

(3) Ein gemäß Abs. 1 und 2 gleiches, von der selben Zulassungsbehörde für die selbe Jacht nach 
anderen Rechtsvorschriften bereits zugeteiltes amtliches Kennzeichen gilt auch als solches gemäß Abs. 1. 

(4) Das amtliche Kennzeichen ist vom Zulassungsinhaber in dauerhafter Ausführung und ohne 
Verzierungen in deutlich lesbarer Schrift mit einer Schrifthöhe von mindestens 150 mm und einer 
Schriftstärke von mindestens 20 mm auf dem in der Zulassung bezeichneten Fahrzeug anzubringen und in 
gut lesbarem Zustand zu erhalten. 

(5) Das amtliche Kennzeichen ist vom Zulassungsinhaber nach Erlöschen oder Widerruf der 
Zulassung unverzüglich zu entfernen. Die Entfernung hat bei Bestehen einer nach anderen 
Rechtsvorschriften erteilten Zulassung, welche die Verwendung des gleichen amtlichen Kennzeichens 
vorschreibt, zu unterbleiben. 

Vermessung 

§ 5. (1) Für Jachten ist ein Messbrief gemäß Anlage 1 auszustellen. Die Vermessungsgrößen sind 
gemäß Anlage 2 zu ermitteln. Bei Serienbauten ist die Ermittlung auf Grund von Bauunterlagen zulässig. 
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(2) Bei Änderung der Vermessungsgrößen oder anderer im Messbrief enthaltener Angaben ist ein 
neuer Messbrief erforderlich. 

(3) Im Messbrief sind darüber hinaus die zulässigen Fahrtbereiche und die höchstzulässige 
Personenzahl an Bord anzugeben. Diese Angaben sind unter Berücksichtigung der Auslegungskategorie 
sowie der Angaben des Herstellers (Herstellerschild oder Handbuch für den Eigner) gemäß der 
Sportbooteverordnung 2015, BGBl. II Nr. 41/2016 in der jeweils geltenden Fassung, festzulegen. 
Gegebenenfalls ist die höchstzulässige Personenzahl an Bord für jeden Fahrtbereich gesondert 
festzulegen. 

Ausrüstung 

§ 6. Im Zulassungsbescheid ist die erforderliche Ausrüstung für den Fahrtbereich, für den die Jacht 
zugelassen ist, gemäß Anlage 3 vorzuschreiben. 

Pflichten der Eigentümer 

§ 7. (1) Die Verantwortung für die Sicherheit der Jacht und die einwandfreie Beschaffenheit der 
Ausrüstungsteile obliegt dem Eigentümer der Jacht bzw. dem von ihm schriftlich Beauftragten. 

(2) Seebrief (§ 2 Z 10 in Verbindung mit § 11 Abs. 2 SeeSchFG) und Messbrief sowie 
Zulassungsbescheid samt Ausrüstungsliste sind im Original an Bord mitzuführen. 

Sachverständige 

§ 8. (1) Messbriefe sind durch Ingenieurkonsulenten oder Zivilingenieure für Maschinenbau 
(Schiffstechnik) oder Klassifikationsgesellschaften auszustellen, die von der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie mit Bescheid 
ermächtigt wurden. 

(2) Die Ermächtigung gemäß Abs. 1 darf höchstens für die Dauer von fünf Jahren erfolgen; sie ist 
bei Wegfall oder Ruhen der Befugnis als Zivilingenieur sowie im Falle einer groben Pflichtverletzung zu 
widerrufen. 

Kosten 

§ 9. Die Kosten für die Ausstellung von Messbriefen sind vom Eigentümer der Jacht zu tragen. 

Übergangsbestimmung 

§ 10. Die nach den Bestimmungen der Jachtzulassungsverordnung – JachtZulVO, BGBl. 
Nr. 502/1994 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 169/2012, ausgestellten Seebriefe, Messbriefe 
und Ausrüstungs-Sicherheitszeugnisse gelten nach Maßgabe ihrer Befristung weiter. 

3. Teil 

INTERNATIONALES ZERTIFIKAT FÜR DIE FÜHRUNG VON JACHTEN 

Geltungsbereich 

§ 11. Die Vorschriften dieses Teiles gelten für die Erlangung und Ausstellung von Internationalen 
Zertifikaten für die Führung von Jachten. 

Form und Inhalt des Internationalen Zertifikates 

§ 12. Form und Inhalt des Internationalen Zertifikates müssen dem Muster der Anlage 4 unter 
Einhaltung von Sicherheitsvorschriften (Sicherheitsdruck) entsprechen. 

Berechtigungsumfang der Zertifikate 

§ 13. Internationale Zertifikate für die Führung von Jachten sind bei Vorliegen der jeweiligen 
Voraussetzungen für Motorjachten oder für Motor- und Segeljachten für folgende Berechtigungsumfänge 
auszustellen: 

 1. für Watt- oder Tagesfahrt – Berechtigung zur selbstständigen Führung von Jachten mit einer 
Länge bis zu 10 m im Fahrtbereich 1; 

 2. für Küstenfahrt – Berechtigung zur selbstständigen Führung von Jachten im Fahrtbereich 2; 

 3. für Küstennahe Fahrt – Berechtigung zur selbstständigen Führung von Jachten im Fahrtbereich 3; 

 4. für Weltweite Fahrt – Berechtigung zur selbstständigen Führung von Jachten im Fahrtbereich 4. 
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4. Teil 

PRÜFUNGSORDNUNG 

1. Hauptstück 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

§ 14. Die Bestimmungen dieses Teiles gelten für Prüfungsorganisationen, die über einen gültigen 
Feststellungsbescheid der Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie gemäß § 15 Abs. 1 SeeSchFG verfügen, für 

 1. die administrative Infrastruktur, 

 2. die Bestellung von Prüferinnen und Prüfern, 

 3. die Prüfungszulassung von Bewerberinnen und Bewerbern, 

 4. die Organisation von Prüfungen und 

 5. die Ausstellung von Befähigungsausweisen, die im privaten Rechtsverhältnis ausgestellt werden 
und als Grundlage zur Ausstellung von Internationalen Zertifikaten für die Führung von Jachten 
gemäß den Empfehlungen der Europäischen Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 
(UNECE) im Umfang der Resolution Nr. 40 vom 16. Oktober 1998 geeignet sein sollen. 

2. Hauptstück 

Administrative Infrastruktur 

Örtliche Verfügbarkeit 

§ 15. Die administrative Infrastruktur zur Erfüllung der Aufgaben der Bestellung der Prüferinnen 
und Prüfer, der Abwicklung der Verfahren zur Zulassung von Bewerberinnen und Bewerbern zu den 
Prüfungen, der Organisation der Prüfungen und der Ausstellung der Befähigungsausweise hat sich 
inklusive der Räumlichkeiten der Prüfungsorganisation im Inland zu befinden. 

Ausstattung 

§ 16. Die administrative Infrastruktur hat im Geltungsbereich des § 14 an Zahl ausreichendes 
Personal, welches über ausreichende Kenntnisse zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 15 verfügt, sowie 
ausreichende Sachmittel, insbesondere der Telekommunikation und elektronischen Datenverarbeitung, zu 
umfassen. 

Zeitliche Verfügbarkeit 

§ 17. (1) Die administrative Infrastruktur ist für die Inanspruchnahme durch Bewerberinnen und 
Bewerber jährlich mindestens 45 Wochen an jeweils vier Tagen zu jeweils drei Stunden zumindest auf 
telekommunikativem Weg bereitzuhalten. 

(2) Prüfungsorganisationen haben die Betriebszeiten im Internet zu veröffentlichen und im Fall von 
Änderungen umgehend zu aktualisieren. 

Kostenersatz 

§ 18. (1) Prüfungsorganisationen haben gegenüber Bewerberinnen und Bewerbern zivilrechtlich 
Anspruch auf Ersatz der Kosten ihres Aufwandes, der durch die Organisation der Prüfungen sowie den 
gemäß § 23 Abs. 1 den Prüferinnen und Prüfern auszuzahlenden Kostenersatz verursacht wird. 
Bestandteile dieser Kosten, die im Zuge der Prüfung mehrerer Bewerberinnen und Bewerber unabhängig 
von deren Anzahl am selben Ort und am selben Tag einmalig anfallen, sind anteilig in Rechnung zu 
stellen. 

(2) Eine angemessene Pauschalierung der Kosten gemäß Abs. 1 ist zulässig. 

3. Hauptstück 

Prüferinnen und Prüfer 

Qualifikation der Prüferinnen und Prüfer 

§ 19. (1) Die geistige und körperliche Eignung der Prüferinnen und Prüfer und deren Nachweis hat 
den Anforderungen gemäß § 24 Abs. 3 zu entsprechen. 
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(2) Die fachliche Qualifikation der Prüferinnen und Prüfer ist getrennt nach Motorantrieb und 
Motor- und Segelantrieb zu erfassen und hat jeweils mindestens zu umfassen: 

 1. Für alle Fahrtbereiche für Jachten mit Motorantrieb seemännische Praxis im Ausmaß von 
mindestens 3 000 Seemeilen, davon als Schiffsführerin bzw. Schiffsführer mindestens 1 000 auf 
Motorjachten oder Segeljachten mit Antriebsmaschine, sowie der Besitz eines 
Befähigungsausweises für Motorjachten für den der Prüfung entsprechenden Fahrtbereich, 
zumindest jedoch für den Fahrtbereich 3; 

 2. für alle Fahrtbereiche für Jachten mit Motor- und Segelantrieb seemännische Praxis im Ausmaß 
von mindestens 5 000 Seemeilen, davon als Schiffsführerin bzw. Schiffsführer mindestens 2 000 
auf Segeljachten mit Antriebsmaschine, sowie der Besitz eines Befähigungsausweises für 
Segeljachten für den der Prüfung entsprechenden Fahrtbereich, zumindest jedoch für den 
Fahrtbereich 3; 

 3. für die Fahrtbereiche 1 bis 3 der Besitz zumindest eines UKW-Betriebszeugnisses II (SRC), für 
den Fahrtbereich 4 der Besitz zumindest eines Allgemeinen Betriebszeugnisses II (LRC) gemäß 
Funker-Zeugnisgesetz 1998 – FZG, BGBl. I Nr. 26/1999 in der jeweils geltenden Fassung; 

 4. Kenntnis der geltenden rechtlichen Grundlagen sowie des Prüfungsmaterials in Zusammenhang 
mit dieser Verordnung und Internationalen Zertifikaten für das Führen von Jachten; 

 5. 30 Bordtage innerhalb der letzten fünf Jahre. Diese seemännische Praxis ist im Abstand von 
fünf Jahren jeweils neuerlich nachzuweisen. Die Prüfungstätigkeit begründet derartige Bordtage. 

Bestellung 

§ 20. (1) Vorbehaltlich zusätzlicher Anforderungen durch die Prüfungsorganisationen können 
Personen bei Erfüllung der Qualifikationen gemäß § 19 von Prüfungsorganisationen über Antrag zu 
Prüferinnen und Prüfern bestellt werden. Der Antrag hat den Mindestinhalt nach dem Muster gemäß 
Anlage 5 aufzuweisen. 

(2) Mit dem Antrag sind die für die Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen des § 19 
erforderlichen Nachweise vorzulegen. Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen gemäß § 19 Abs. 2 
Z 1 und 2 ist wie folgt zu erbringen: 

 1. Der Nachweis über die seemännische Praxis ist durch ein Logbuch, eine von der Schiffsführerin 
bzw. dem Schiffsführer unterfertigte auszugsweise Abschrift des Logbuchs oder eine von der 
Schiffsführerin bzw. vom Schiffsführer unterfertigte Seemeilenbestätigung mit dem 
Mindestinhalt nach dem Muster gemäß Anlage 9 zu führen. 

 2. Der Nachweis der seemännischen Praxis als Schiffsführerin bzw. Schiffsführer ist durch ein 
Logbuch oder eine Abschrift des Logbuches zu führen, die von der Schiffsführerin bzw. vom 
Schiffsführer unterfertigt zu sein hat. Logbuch und Abschrift haben in diesem Fall folgende 
Mindestinhalte aufzuweisen: 

 a. Zusammenfassende Angaben über die Fahrt, insbesondere den Zeitpunkt der Abfahrt und der 
Ankunft sowie Fahrtunterbrechungen; 

 b. Angaben zur Person und deren Funktion an Bord des den Nachweis Erbringenden. 

 c. Angaben über die Crew und deren Aufgaben; 

 d. gegebenenfalls Angaben über Unfälle oder Havarien unter genauer Beschreibung des 
Hergangs und aller Einzelheiten; 

 e. Angaben über sonstige wichtige Ereignisse und Maßnahmen. 

(3) Die Bestellung gemäß Abs. 1 erfolgt ausschließlich im privaten Rechtsverhältnis. Die Bestellung 
durch mehrere Prüfungsorganisationen ist zulässig. 

(4) Eine Bestellung gemäß Abs. 1 ist nach Maßgabe des wiederkehrenden Nachweises der 
seemännischen Praxis gemäß § 19 Abs. 2 Z 5 zu befristen. 

(5) Mit Ablauf der Befristung der Gültigkeit des an die bestellende Prüfungsorganisation gemäß § 15 
Abs. 1 SeeSchFG gerichteten Bescheides ruht die Bestellung gemäß Abs. 1. Wird ein hinsichtlich der 
Prüfungsorganisation und des Inhalts identer Bescheid neuerlich erteilt, gilt die Bestellung weiter, 
andernfalls sie im Geltungsbereich gemäß § 14 endet. Eine in diesen Zeitraum fallende Befristung gemäß 
Abs. 4 bleibt wirksam. 

(6) Die der Bestellung gemäß Abs. 1 zugrunde liegenden Nachweise gemäß § 19 sind von der 
Prüfungsorganisation zumindest in Form einer Abschrift zu dokumentieren und für die Dauer von drei 
Jahren ab Ende der Gültigkeit der Bestellung aufzubewahren. Die Speicherung der Nachweise in digitaler 
Form (Scan) ist ausreichend. Die Aufbewahrung oder Speicherung von personenbezogenen Daten der 
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Prüferinnen und Prüfer erfolgt zu Zwecken der behördlichen Kontrolle gemäß § 15 Abs. 9 SeeSchFG für 
die Dauer von drei Jahren ab Ende der Gültigkeit der Bestellung. 

(7) Die personenbezogenen Daten gemäß Abs. 6 dürfen nur nach Vorliegen einer schriftlichen 
Einwilligung der Prüferinnnen und Prüfer verarbeitet werden, nachdem diese Personen nachweislich über 
den Zweck der Verarbeitung informiert wurden. Wird die Einwilligung nicht erteilt, ist die Bestellung 
gemäß Abs. 1 im Geltungsbereich gemäß § 14 abzulehnen. Bereits verarbeitete personenbezogene Daten 
sind über Befragung der nicht bestellten Person an diese rückzuübermitteln oder zu vernichten bzw. zu 
löschen. 

(8) Prüferinnen und Prüfern ist mit ihrer Bestellung durch die Prüfungsorganisation von dieser ein 
mit Name oder Nummer individualisierter Prüferstempel auszuhändigen; dieser ist nach Ablauf der 
Bestellung zurückzustellen. 

(9) Für einen wahlweisen Prüfungsteil „Pyrotechnik“ können von Prüfungsorganisationen Personen 
zu Prüferinnen und Prüfern bestellt werden, die über einen für pyrotechnische Gegenstände der 
Kategorie P2, Produktgruppe Seenot-Signalmittel, gültigen Pyrotechnik-Ausweis gemäß § 19 des 
Pyrotechnikgesetzes 2010 – PyroTG 2010, BGBl. I Nr. 131/2009 in der jeweils geltenden Fassung, 
verfügen. 

Ausübung der Prüfungstätigkeit 

§ 21. (1) Prüferinnen und Prüfer haben ihre Tätigkeit unabhängig und unbefangen auszuüben und die 
Kenntnisse der Bewerberinnen und Bewerber objektiv zu beurteilen. Es ist Prüferinnen und Prüfern nicht 
gestattet, im Zusammenhang mit dem Prüfungsverhältnis Weisungen entgegenzunehmen. 

(2) Haben Prüferinnen oder Prüfer den begründeten Verdacht ihrer Befangenheit gegenüber 
Bewerberinnen oder Bewerbern oder des Vorliegens sonstiger Gründe, welche die objektive Beurteilung 
der Kenntnisse von Bewerberinnen oder Bewerbern gefährden könnten, haben sie sich der 
Prüfungstätigkeit zu enthalten und darüber unverzüglich die zur Prüfung einteilende Prüfungsorganisation 
in Kenntnis zu setzen. 

(3) Befangenheit ist insbesondere anzunehmen, wenn die Prüferin oder der Prüfer 

 1. in einem entlohnten arbeits- oder werkvertraglichen Verhältnis zur Bewerberin bzw. zum 
Bewerber steht; 

 2. in einem entlohnten arbeits- oder werkvertraglichen Verhältnis zu einer in die Ausbildung des 
Antragstellers involvierten Ausbildungsorganisation steht oder an der Ausbildung der 
Bewerberin bzw. des Bewerbers maßgeblich beteiligt war; als maßgeblich gelten jedenfalls eine 
Vortragstätigkeit bei der theoretischen Ausbildung und die Schiffsführung bei 
Ausbildungsfahrten (Ausbildungstörns) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Termin der 
praktischen Prüfung; 

 3. zur Bewerberin oder zum Bewerber im Verhältnis eines bzw. einer Mitberechtigten, 
Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen steht; 

 4. mit der Bewerberin oder dem Bewerber bis einschließlich zum dritten Grad in gerader oder 
Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist; 

 5. mit der Bewerberin oder dem Bewerber verehelicht ist oder war oder in einer eingetragenen 
Partnerschaft lebt oder lebte; 

 6. zur Bewerberin oder zum Bewerber im Verhältnis von Wahl- oder Pflegeeltern, Wahl- oder 
Pflegekindern steht; 

 7. Eigentümerin bzw. Eigentümer, sonst Verfügungsberechtigte bzw. Verfügungsberechtigter oder 
Schiffsführerin bzw. Schiffsführer der für die Prüfung verwendeten Jacht ist. 

(4) Die Prüferin bzw. der Prüfer ist verpflichtet, das allfällige Vorliegen einer Befangenheit vor 
Abnahme der Prüfung zu prüfen. Durch Unterfertigung des Prüfungsberichtes gemäß Anlage 6 erklärt die 
Prüferin bzw. der Prüfer ihre bzw. seine Unbefangenheit an Eides statt. Die Prüferin bzw. der Prüfer ist 
nicht verpflichtet, die Ablehnung einer Prüfungstätigkeit wegen gegebener oder angenommener 
Befangenheit gegenüber anderen Personen, insbesondere der Bewerberin bzw. dem Bewerber oder der 
zur Prüfung einteilenden Prüfungsorganisation gegenüber, zu begründen. 

(5) Erkennen Prüfungsorganisationen Verstöße der von ihnen gemäß § 20 Abs. 1 bestellten 
Prüferinnen oder Prüfer gegen Bestimmungen gemäß Abs. 1 bis 3, haben sie die Bestellung zu 
widerrufen, widrigenfalls als erwiesen zu gelten hat, dass die administrative Infrastruktur der 
Organisation gemäß § 15 Abs. 2 Z 3 SeeSchFG, insbesondere hinsichtlich des Kenntnisstands gemäß 
§ 16, im Geltungsbereich gemäß § 14 nicht ausreicht. Dies gilt auch, wenn die Prüfungsorganisation 
derartige Verstöße offenbar hätte erkennen können. 
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Prüfungsbericht 

§ 22. (1) Prüferinnen und Prüfer haben die wesentlichen Angaben des ihnen vorzulegenden 
Identitätsnachweises sowie der Prüfungszulassung der Bewerberinnen und Bewerber, die an diese 
gerichteten Prüfungsfragen und Aufgabenstellungen, die erhaltenen Prüfungsantworten und 
Aufgabenlösungen sowie das Prüfungsergebnis, welches mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ zu 
vermerken ist, als Prüfungsbericht mit Mindestinhalt nach dem Muster gemäß Anlage 6 nachvollziehbar 
in Schriftform festzuhalten. Der Prüfungsbericht ist von der Prüferin bzw. vom Prüfer unter Hinzufügung 
eines Abdrucks des Prüferstempels (§ 20 Abs. 8) zu unterfertigen. 

(2) Prüferinnen und Prüfer haben bei der Auswahl ihrer Prüfungsfragen und Aufgabenstellungen den 
Lernzielkatalog gemäß Anlage 7 anzuwenden, die Anforderungen gemäß Anlagen 10 und 11 zu erfüllen 
sowie die Prüfungsprotokolle mit Mindestinhalt nach dem Muster gemäß Anlage 12 zu verwenden. 
Diesen nicht zuordenbare, für die Bewerberin bzw. den Bewerber bei vorauszusetzender Kenntnis des 
Lernzielkatalogs überraschende Prüfungsfragen und Aufgabenstellungen sind zu vermeiden. 

(3) Der Prüfungsbericht einschließlich Beilagen ist im Original der die Prüferin bzw. den Prüfer 
einteilenden Prüfungsorganisation und von dieser zumindest der Prüfungsbericht über die theoretische 
Prüfung, jedoch ohne Beilagen, der Bewerberin bzw. dem Bewerber über deren bzw. dessen Anforderung 
abschriftlich auszufolgen. 

(4) Über die bestandene Prüfung für den wahlweisen Prüfungsteil „Pyrotechnik“ ist von der Prüferin 
bzw. dem Prüfer eine Bestätigung nach dem Muster gemäß Anlage 14 auszustellen. Diese dient 
ausschließlich zur Vorlage bei der zuständigen Behörde zur Glaubhaftmachung ausreichender 
Fachkenntnisse für den Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie P2, eingeschränkt auf 
die Produktgruppe „Seenot-Signalmittel“, gemäß § 17 Abs. 3 Z 3 PyroTG 2010. 

Kostenersatz 

§ 23. (1) Prüferinnen und Prüfer haben gegenüber der sie einteilenden Prüfungsorganisation 
zivilrechtlich Anspruch auf Ersatz der Kosten ihres durch die Prüfungstätigkeit verursachten Aufwands. 

(2) Die gewerbsmäßige Ausübung einer Prüfungstätigkeit im Rahmen des Geltungsbereiches gemäß 
§ 14 ist nicht zulässig. 

4. Hauptstück 

Prüfungszulassung und Erweiterung des Berechtigungsumfanges 

Anforderungen an Bewerberinnen und Bewerber 

§ 24. (1) Bewerberinnen und Bewerber um ein Internationales Zertifikat für die Führung von Jachten 
müssen spätestens zum Zeitpunkt der Ablegung der praktischen Prüfung 

 1. das 18. Lebensjahr, für ein Internationales Zertifikat für den Fahrtbereich 1 das 16. Lebensjahr, 
vollendet haben; 

 2. geistig und körperlich zur Führung einer Jacht geeignet sein; 

 3. seemännische Praxis aufweisen. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bedürfen zur 
Ablegung der theoretischen Prüfung der schriftlichen Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. 

(3) Die geistige und körperliche Eignung der Bewerberin bzw. des Bewerbers ist durch ein ärztliches 
Zeugnis nachzuweisen. Sie hat jener zum Lenken eines Kraftfahrzeugs der Klasse B gemäß § 2 des 
Führerscheingesetzes – FSG, BGBl. I Nr. 120/1997 in der jeweils geltenden Fassung, mit der Maßgabe zu 
entsprechen, dass darüber hinaus ein ausreichendes Farbunterscheidungsvermögen nachgewiesen sein 
muss. 

(4) Von der Beibringung eines ärztlichen Zeugnisses kann abgesehen werden, wenn die Bewerberin 
bzw. der Bewerber ein im Inland zu Recht bestehendes Befähigungszeugnis für die selbstständige 
Führung von Trieb-, Kraft- oder Luftfahrzeugen oder ein Kapitäns- oder Schiffsführerpatent für 
österreichische Binnengewässer vorlegt. Ist für ein solches der Nachweis des 
Farbunterscheidungsvermögens nicht erforderlich, ist dieser gesondert zu erbringen. 

(5) Die seemännische Praxis ist mittels Dokumenten gemäß § 20 Abs. 2 wie folgt nachzuweisen: 

 1. Für den Fahrtbereich 1 zur Führung einer Jacht mit Motorantrieb oder mit Motor- und 
Segelantrieb durch 50 Seemeilen und eine Nachtansteuerung; 

 2. für den Fahrtbereich 2 
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 a) zur Führung einer Jacht mit Motorantrieb durch 300 Seemeilen, darunter drei Nachtfahrten 
und drei Nachtansteuerungen; 

 b) zur Führung einer Jacht mit Motor- und Segelantrieb durch 500 Seemeilen, darunter 
drei Nachtfahrten und drei Nachtansteuerungen; 

 3. für den Fahrtbereich 3 durch Vorlage des Befähigungsnachweises für den Fahrtbereich 2 der 
jeweiligen Antriebsart und 

 a) zur Führung einer Jacht mit Motorantrieb durch 1 000 Seemeilen, darunter fünf Nachtfahrten 
und fünf Nachtansteuerungen und davon mindestens 250 Seemeilen als Schiffsführerin bzw. 
Schiffsführer; 

 b) zur Führung einer Jacht mit Motor- und Segelantrieb durch 1 500 Seemeilen, darunter 
fünf Nachtfahrten und fünf Nachtansteuerungen und davon mindestens 500 Seemeilen als 
Schiffsführerin bzw. Schiffsführer; 

 4. für den Fahrtbereich 4 durch Vorlage des Befähigungsnachweises für den Fahrtbereich 3 der 
jeweiligen Antriebsart und 

 a) zur Führung einer Jacht mit Motorantrieb durch 2 500 Seemeilen, darunter fünf Nachtfahrten 
und fünf Nachtansteuerungen und davon mindestens 750 Seemeilen als Schiffsführerin bzw. 
Schiffsführer; 

 b) zur Führung einer Jacht mit Motor- und Segelantrieb durch 3500 Seemeilen, darunter fünf 
Nachtfahrten und fünf Nachtansteuerungen und davon mindestens 1000 Seemeilen als 
Schiffsführerin bzw. Schiffsführer. 

Als Befähigungsnachweise im Sinne der Z 3 und 4 gelten auch Befähigungsnachweise, die vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung nach bisherigen Rechtsvorschriften ausgestellt wurden.  

(6) Der Nachweis der seemännischen Praxis gemäß Abs. 5 ist zu erbringen: 

 1. für Jachten mit Motorantrieb auf Motorjachten oder auf Segeljachten mit Antriebsmaschine; 

 2. für Jachten mit Motor- und Segelantrieb auf Motor- oder auf Segeljachten, davon auf 
Segeljachten mit Antriebsmaschine 

 a) für den Fahrtbereich 1 mindestens 50 Seemeilen, 

 b) für den Fahrtbereich 2 mindestens 200 Seemeilen, 

 c) für den Fahrtbereich 3 mindestens 500 Seemeilen, davon mindestens 250 Seemeilen als 
Schiffsführerin bzw. Schiffsführer, 

 d) für den Fahrtbereich 4 mindestens 1000 Seemeilen, davon mindestens 250 Seemeilen als 
Schiffsführerin bzw. Schiffsführer; 

Die in lit. b), c) und d) angeführten 200, 500 bzw. 1000 Praxis-Seemeilen dürfen auch auf Segeljachten 
ohne Antriebsmaschine absolviert, diesfalls jedoch nicht überschritten werden. 

Erweiterung des Berechtigungsumfanges 

§ 25. (1) Für die Erweiterung des Berechtigungsumfangs von Motorantrieb auf Motor- und 
Segelantrieb sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

 1. Erfolgreiche Ablegung des Teiles „Modul Segelantrieb“ der theoretischen Prüfung des jeweiligen 
Fahrtbereichs (Anlage 7), 

 2. erfolgreiche Ablegung der Teile „Segelantrieb“ der praktischen Prüfung des jeweiligen 
Fahrtbereichs (Anlage 12) und 

 3. Nachweis über die seemännische Praxis für den jeweiligen Fahrtbereich auf Segeljachten mit 
Antriebsmaschine im gemäß § 24 Abs. 6 Z 2 festgelegten Ausmaß. 

(2) Der Berechtigungsumfang von Befähigungsausweisen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
nach bisherigen Rechtsvorschriften ausgestellt wurden und nur zur Führung einer Jacht mit Motorantrieb 
berechtigen, kann bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 auf Motor- und Segelantrieb nach 
dieser Verordnung erweitert werden. 

(3) Der Berechtigungsumfang von Befähigungsausweisen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
nach bisherigen Rechtsvorschriften ausgestellt wurden und nur zur Führung einer Jacht mit Segelantrieb 
berechtigen, kann bei Erfüllung folgender Voraussetzungen auf Motor- und Segelantrieb nach dieser 
Verordnung erweitert werden: 

 1. Erfolgreiche Ablegung der theoretischen Prüfung des Teiles „Modul Motorantrieb“ im Umfang 
von 8 Fragen aus Spalte „FB 1“ für eine Berechtigung für den Fahrtbereich 1, 

 2. erfolgreiche Ablegung der theoretischen Prüfung des Teiles „Modul Motorantrieb“ im Umfang 
von 12 Fragen aus Spalte „FB 2“ für eine Berechtigung für die Fahrtbereiche 2, 3 oder 4. 
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Antrag 

§ 26. (1) Österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, andere Personen mit Hauptwohnsitz 
im Inland, können die Zulassung zur Prüfung bei einer Prüfungsorganisation mit Mindestinhalt nach dem 
Muster gemäß Anlage 8 unter Beilage der Nachweise der seemännischen Praxis gemäß § 24 Abs. 5 und 6 
beantragen. 

(2) Die Zulassung zur Prüfung gemäß Abs. 1 erfolgt ausschließlich im privaten Rechtsverhältnis. 

(3) Die getrennte Beantragung von theoretischer und praktischer Prüfung, auch bei verschiedenen 
Prüfungsorganisationen, ist zulässig. Vorbehaltlich der Bestimmung des § 30 Abs. 2 haben 
Prüfungsorganisationen, bei denen nur die praktische Prüfung beantragt wird, die bei einer anderen 
Prüfungsorganisation, die über einen gültigen Feststellungsbescheid gemäß § 15 Abs. 1 SeeSchFG 
verfügt, nach Maßgabe dieser Verordnung mit „bestanden“ beurteilte theoretische Prüfung anzuerkennen. 
Der Prüfungsbericht ist vom Prüfungswerber vorzulegen. 

(4) Die Nachweise gemäß § 24 sind von der Prüfungsorganisation zumindest in Form einer Abschrift 
zu dokumentieren und für die Dauer von mindestens drei Jahren aufzubewahren. Die Speicherung der 
Nachweise in digitaler Form (Scan) ist ausreichend. 

(5) Die personenbezogenen Daten gemäß Abs. 4 dürfen nur nach Vorliegen einer schriftlichen 
Einwilligung der Inhaberinnen bzw. des Inhabers eines Internationalen Zertifikates für die Führung von 
Jachten verarbeitet werden, nachdem diese Personen nachweislich über den Zweck der Verarbeitung 
informiert wurden. Wird die Einwilligung nicht erteilt, ist die Zulassung zu einer Prüfung gemäß Abs. 2 
im Geltungsbereich gemäß § 14 abzulehnen. Bereits verarbeitete personenbezogene Daten sind über 
Befragung der antragstellenden Person an diese rückzuübermitteln oder zu vernichten bzw. zu löschen. 

Zulassungsverfahren 

§ 27. Nach Einlangen des Antrages hat die Prüfungsorganisation das Vorliegen der Voraussetzungen 
gemäß § 24 zu überprüfen. Die Nachweise müssen spätestens zum Zeitpunkt der praktischen Prüfung 
vorliegen. Lässt die Prüfungsorganisation die Bewerberin bzw. den Bewerber zur Prüfung zu, hat sie ihr 
bzw. ihm die Prüferinnen und Prüfer sowie den Prüfungstermin und Prüfungsort bekanntzugeben. 
Prüferinnen und Prüfer sind entsprechend zu informieren. Die Überprüfung der Vollständigkeit der 
seemänischen Praxis kann durch den Prüfer unmittelbar vor der Prüfung erfolgen. 

5. Hauptstück 

Organisation der Prüfung 

Betreuung der Prüfungstermine 

§ 28. Die Prüfungsorganisation hat den Bewerberinnen und Bewerbern zur Verfügung stehende 
Prüferinnen und Prüfer zuzuteilen und für die Voraussetzungen für die Abwicklung der Prüfungen zu 
sorgen. 

Theoretische Prüfung 

§ 29. Die theoretische Prüfung im Geltungsbereich gemäß § 14 hat den Anforderungen gemäß 
Anlage 10 zu entsprechen. 

Praktische Prüfung 

§ 30. (1) Die praktische Prüfung im Geltungsbereich gemäß § 14 hat den Anforderungen gemäß 
Anlage 11, das Protokoll den Mindestinhalt nach dem Muster gemäß Anlage 12 zu enthalten. 

(2) Abweichend von Abs. 1 wird die praktische Prüfung für die Erlangung eines Internationalen 
Zertifikates für den Fahrtbereich 3 durch die seemännische Praxis gemäß § 24 Abs. 5 Z 3 ersetzt. 

(3) Die praktische Prüfung darf erst abgenommen werden, wenn die theoretische Prüfung mit Erfolg 
abgelegt worden ist. Zwischen der theoretischen Prüfung und der praktischen Prüfung bzw. dem 
Nachweis der seemänischen Praxis für die Erlangung eines Internationalen Zertifikates für den 
Fahrtbereich 3 (Abs. 2) dürfen nicht mehr als drei Jahre liegen. Nach Ablauf dieser Frist ist die 
theoretische Prüfung zu wiederholen. 

(4) Wird die theoretische Prüfung für den Fahrtbereich 3 vor der praktischen Prüfung für den 
Fahrtbereich 2 abgelegt, muss der Nachweis der seemännischen Praxis als Ersatz für die praktische 
Prüfung für den Fahrtbereich 3 binnen drei Jahren nach erfolgreich absolvierter praktischer Prüfung für 
den Fahrtbereich 2 erfolgen. 
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Entgegennahme der Prüfungsberichte 

§ 31. (1) Die Prüfungsorganisationen haben die in § 22 vorgeschriebenen Prüfungsberichte samt 
Beilagen von den von ihnen eingeteilten Prüferinnen und Prüfern entgegenzunehmen und hinsichtlich 
ihrer Vollständigkeit, Vollzähligkeit und Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Verordnung zu 
prüfen. 

(2) Die Prüfungsunterlagen gemäß Abs. 1 sind zumindest in Form einer Abschrift zu dokumentieren 
und für die Dauer von mindestens drei Jahren ab dem Zeitpunkt der absolvierten Praxisprüfung oder dem 
Ablauf der Dreijahresfrist für das Absolvieren der Praxisprüfung aufzubewahren. Die Speicherung der 
Nachweise in digitaler Form (Scan) ist ausreichend. 

6. Hauptstück 

Private Befähigungsausweise 

Befähigungsausweise zur Erlangung Internationaler Zertifikate 

§ 32. (1) Prüfungsorganisationen haben private Befähigungsausweise für die selbstständige Führung 
von Jachten auf See im Geltungsbereich gemäß § 14 mit Mindestinhalt nach dem Muster gemäß 
Anlage 13 auszustellen. 

(2) Prüfungsorganisationen haben Befähigungsausweise gemäß Abs. 1 vorbehaltlich der 
Bestimmungen gemäß § 26 Abs. 3 ausschließlich auf der Grundlage von Prüfungen, die von den von 
ihnen gemäß § 20 bestellten und gemäß § 28 zugeteilten Prüferinnen und Prüfern durchgeführt wurden, 
auszustellen. 

(3) Insbesondere sind Befähigungsausweise gemäß Abs. 1, die auf Grundlage von 
Befähigungsausweisen, die nach der Rechtsordnung eines anderen Staates von diesem oder einer von 
diesem dazu ermächtigten Person ausgestellt wurden, im Geltungsbereich gemäß § 14 nicht verwendbar. 
Für Prüfungsorganisationen, die Befähigungsausweise gemäß Abs. 1 auf Grundlage von 
Befähigungsausweisen, die nach der Rechtsordnung eines anderen Staates von diesem oder einer von 
diesem dazu ermächtigten Person ausgestellt wurden, ausstellen, die Ausstellung anbieten oder bewerben, 
hat als erwiesen zu gelten, dass die administrative Infrastruktur der Organisation gemäß § 15 Abs. 2 Z 3 
SeeSchFG, insbesondere hinsichtlich des Kenntnisstands gemäß § 16, im Geltungsbereich gemäß § 14 
nicht ausreicht. 

(4) Können von Prüfungsorganisationen ausgestellte private Befähigungsausweise in ihrer 
Ausgestaltung und aufgrund verwendeter Begriffe zu einer Verwechslung mit dem Internationalen 
Zertifikat für die Führung von Jachten gemäß Anlage 4 führen und werden diese Befähigungsausweise 
trotz eines seitens der Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie an die betreffende Prüfungsorganisation gerichteten, mit 
Begründung versehenen Hinweises, dass diese Ausweise die angeführte Verwechslungsgefahr in sich 
bergen, weiterhin ausgestellt, hat als erwiesen zu gelten, dass die administrative Infrastruktur der 
Organisation gemäß § 15 Abs. 2 Z 3 SeeSchFG, insbesondere hinsichtlich des Kenntnisstands gemäß 
§ 16, im Geltungsbereich gemäß § 14 nicht ausreicht. Verwechslungsgefahr ist insbesondere bei 
Verwendung der Begriffe „Internationales Zertifikat“, „international certificate“, „certificat 
international“, „IC“ und „ICC“, bei der Zitierung von Resolutionen der UNECE sowie bei der 
Verwendung offizieller Bezeichnungen oder Symbole der Republik Österreich im Sinne des 
Wappengesetzes, BGBl. Nr. 159/1984 in der jeweils geltenden Fassung, sofern keine Bewilligung der 
zuständigen Behörde vorliegt, als gegeben anzunehmen. 

(5) Sollte nach Ausstellung eines mit einem Vermerk gemäß § 15 Abs. 5 SeeSchFG versehenen 
privaten Befähigungsausweises nachweislich hervorkommen, dass Voraussetzungen gemäß § 24 nicht 
gegeben waren, hat die Prüfungsorganisation die via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft 
m. b. H. darüber sowie gegebenenfalls über das rechtskräftige Urteil eines diesbezüglichen zivilen 
Rechtsstreits mit Inhaberinnen oder Inhabern dieser Befähigungsausweise in Kenntnis zu setzen. Die 
via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m. b. H. hat im Internet auf ihrer Webseite die 
Nummern betroffener Internationaler Zertifikate mit der Anmerkung bekanntzugeben, dass diese 
Internationalen Zertifikate für die Führung von Jachten nach Ansicht der betreffenden 
Prüfungsorganisation rechtsgrundlos ausgestellt sind, und darüber die Inhaberinnen bzw. Inhaber zu 
benachrichtigen. Stellen diese die betreffenden Zertifikate zurück, ist deren Nummer von dieser Webseite 
zu entfernen. Dies gilt auch bei rechtskräftigen zivilgerichtlichen Urteilen zu Gunsten der Inhaberinnen 
und Inhaber. 
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(6) Werden im Zuge einer behördlichen Einsicht gemäß § 15 Abs. 9 SeeSchFG gemäß Abs. 5 nicht 
erfüllte Voraussetzungen festgestellt und hätte die Prüfungsorganisation dies offenbar erkennen können, 
hat als erwiesen zu gelten, dass die administrative Infrastruktur der Organisation gemäß § 15 Abs. 2 Z 3 
SeeSchFG, insbesondere hinsichtlich des Kenntnisstands gemäß § 16, im Geltungsbereich gemäß § 14 
nicht ausreicht. 

Anwendung zusätzlicher Bestimmungen und Anforderungen 

§ 33. (1) Über die Bestimmungen dieser Verordnung hinausgehende, von den 
Prüfungsorganisationen erlassene, an Bewerberinnen und Bewerber sowie Prüferinnen und Prüfer 
gerichtete zusätzliche Bestimmungen und Anforderungen im Geltungsbereich gemäß § 14 dürfen in 
keinem Widerspruch zu dieser Verordnung stehen. 

(2) Wird eine zusätzliche Bestimmung oder Anforderung gemäß Abs. 1 im Geltungsbereich gemäß 
§ 14 trotz eines seitens der Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie an die betreffende Prüfungsorganisation gerichteten, mit 
Begründung versehenen Hinweises, dass die zusätzliche Bestimmung oder Anforderung im Widerspruch 
zu dieser Verordnung steht, im Geltungsbereich gemäß § 14 weiterhin angewendet, hat als erwiesen zu 
gelten, dass die administrative Infrastruktur der Organisation gemäß § 15 Abs. 2 Z 3 SeeSchFG, 
insbesondere hinsichtlich des Kenntnisstands gemäß § 16, im Geltungsbereich gemäß § 14 nicht 
ausreicht. 

7. Hauptstück 

Übergangsbestimmungen 

Übergangsbestimmung 

§ 34. (1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung gemäß § 15 Abs. 1 SeeSchFG über 
einen gültigen Feststellungs- und Genehmigungsbescheid verfügenden Prüfungsorganisationen können 
wahlweise an Stelle dieser Verordnung im Rahmen ihres Geltungsbereiches gemäß § 14 die 
Jachtführung-Prüfungsordnung – JachtPrO, BGBl. II Nr.170/2015 in der Fassung der Verordnung 
BGBl. II Nr. 90/2018, bis einschließlich 31. Dezember 2020 anwenden. Danach haben die 
Prüfungsorganisationen unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 4 und des § 33 Abs. 1 ausschließlich 
diese Verordnung anzuwenden. 

(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung auf Grund früherer Rechtsvorschriften 
bestellten Prüferinnen und Prüfer gelten vorbehaltlich abweichender privatrechtlicher Verfügungen der 
Prüfungsorganisationen bis zum Ablauf bestehender Befristungen, längstens bis zum Ablauf der 
Befristung gemäß § 15 Abs. 1 SeeSchFG, als gemäß § 20 bestellt. 

(3) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung gemäß den Bestimmungen der JachtPrO 
bereits vorliegenden Nachweise der seemännischen Praxis gelten als Nachweise gemäß § 24. 

(4) Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung nicht abgeschlossenen Prüfungen 
nach JachtPrO gilt: 

 1. Vollständig abgelegte theoretische Prüfungen für Motorjachten nach JachtPrO gelten als nach 
den Bestimmungen dieser Verordnung für Jachten mit Motorantrieb abgelegt; 

 2. vollständig abgelegte theoretische Prüfungen für Segeljachten nach JachtPrO gelten nach 
erfolgreicher Ablegung einer Prüfung über die in § 25 Abs. 3 angeführten Prüfungsteile als nach 
den Bestimmungen dieser Verordnung für Jachten mit Motor- und Segelantrieb abgelegt; 

 3. nicht vollständig abgelegte theoretische Prüfungen nach JachtPrO sind bis spätestens 
31. Dezember 2020 gemäß § 25 JachtPrO abzuschließen; 

 4. noch ausstehende praktische Prüfungen können bis längstens 31. Dezember 2020 nach JachtPrO 
abgenommen werden. 

Vermerke auf privaten Befähigungsausweisen 

§ 35. Unbeschadet der Bestimmungen des § 34 haben Prüfungsorganisationen ab Inkrafttreten dieser 
Verordnung auf privaten Befähigungsausweisen im Geltungsbereich gemäß § 14 in Entsprechung des 
§ 15 Abs. 5 SeeSchFG den Vermerk mit dem Mindestinhalt anzubringen, dass die JachtVO eingehalten 
wurde. 
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5. Teil 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Außerkrafttreten 

§ 36. Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten die Jachtzulassungsverordnung – JachtZulVO, 
BGBl. Nr. 502/1994, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 32/2019, die Jachtführung-
Prüfungsordnung – JachtPrO, BGBl. II Nr. 170/2015, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II 
Nr. 90/2018, sowie Teil N der Seeschifffahrts-Verordnung – SeeSchFVO, BGBl. Nr. 189/1981, zuletzt 
geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 32/2019, außer Kraft. 
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Anlage 1 
zu § 5 Abs. 1 

(Anm.: Anlage 1 als PDF dokumentiert) 



Anlage 1 

zu § 5 Abs. 1 

REPUBLIK ÖSTERREICH
REPUBLIC OF AUSTRIA 

MESSBRIEF 
TONNAGE CERTIFICATE 

FÜR EINE JACHT 
FOR A YACHT 

Ausgestellt gemäß der Jachtverordnung – JachtVO, BGBl. II Nr. 205/2020, durch: 
Issued in accordance with the Yacht Decree, BGBl. II Nr. 205/2020, by:

Nummer des Bootskörpers: 
Hull Identification Number:

Registerhafen: Wien 
Port of Registry: Vienna

Motorjacht 
Motoryacht

Segeljacht 
Sailing Yacht 

Typenbezeichnung: 
Type:

Baustoff: 
Material:

Bauwerft: 
Builder:

Auslegungskategorie: 
Design Category:

Ort und Jahr des Baues: 
Place and Year of Construction:

Länge über alles [m]: 
Length over all [m]:

Antriebsleistung [kW]: 
Total Rated Power [kW]:

Breite [m]: 
Breadth [m]:

Hersteller der Hauptmaschine(n): 
Manufacturer of Main Engine(s):

Tiefgang [m]: 
Draught [m]:

Motornummer(n): 
Engine No(s).:

Fahrtbereich: 
Area of Operation: 

 1 – Tages- und Wattfahrt (sheltered waters) 
 2 – Küstenfahrt (inshore) 
 3 – küstennahe Fahrt (offshore) 
 4 – weltweite Fahrt (ocean) 

Zulässige Personenzahl an Bord: 
Maximum Permissible Number of Persons Aboard:

Bruttoraumzahl: 
Gross Tonnage:

Nettoraumzahl: 
Net Tonnage:

Ausgestellt in: 
Issued at:

Unterschrift: 
Signature: 

Datum: 
Date: 
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Anlage 2 
zu § 5 Abs. 1 

Vermessungsgrößen 

(Anm.: Anlage 2 als PDF dokumentiert) 



Anlage 2 
zu § 5 Abs. 1 

Vermessungsgrößen 

Die Bruttoraumzahl, die Nettoraumzahl und der Bruttoraumgehalt sind nach folgenden Formeln zu 
errechnen: 

Bruttoraumzahl (BRZ) = 0,24 (0,55 L B H + Inhalt der Aufbauten) 

Nettoraumzahl (NRZ) = 0,6 BRZ 

Bruttoraumgehalt = 0,55 L B H + Inhalt der Aufbauten in Kubikmeter [m3] 

Dabei gilt: 

L =  Länge in Meter [m], dh. Länge am Oberdeck von Vorderkante Vorsteven bis Hinterkante 
Spiegel; 

B = Größte Breite in Meter auf Außenkante Außenhaut, an der breitesten Stelle, ohne 
Scheuerleisten; 

H = Rumpftiefe in Meter [m] auf der Hälfte der Länge L, von Oberkante Kiel bis zur Unterkante 
Oberdeck einschließlich Bucht auf Mitte Rumpf. 

Als Tiefgang gilt der maximale Gesamttiefgang in Meter [m]. 

Als Antriebsleistung gilt die Gesamtleistung der Antriebsmaschinen in Kilowatt [kW], bei 
Außenbordmotoren die Gesamtleistung an den Propellerwellen in Kilowatt [kW]. 

Als „Länge über alles“ gilt die größte Länge des Fahrzeugs in Meter [m] einschließlich aller festen 
Anbauten wie Teile von Ruder- und Antriebsanlagen, Bugspriet und ähnliches. 
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Anlage 3 
zu § 5 Abs. 1 

AUSRÜSTUNGSLISTE 

(Anm.: Anlage 3 als PDF dokumentiert) 



1 von 11 

Anlage 3
zu § 5 Abs. 1 

AUSRÜSTUNGSLISTE 

EQUIPMENT LIST 

für die Jacht 
for the yacht 

........................................... 
(Name der Jacht) 

(name of the yacht) 

für die Watt- oder Tagesfahrt (Fahrtbereich 1) 
for coastal waters not exceeding 3 miles (navigation zone 1) 

Punkte 1 bis 13 
points 1 to 13 

1. ein Anker, eine Ankerkette (Vorlaufkette) und eine Ankerleine;

die Masse des Ankers (kg) hat mindestens 1,5 L, die Länge der Ankerkette (m) mindestens L/2
und die Länge der Ankerleine (m) mindestens 4 L zu betragen;

eine Befestigungsmöglichkeit auf einem entsprechend festen Punkt (Klampe, Poller) auf dem
Vorschiff; ausreichend Festmacherleinen, Fender und ein Bootshaken;

an anchor, an anchor rode - chain/rope combination;

the mass of the anchor (kg) shall be at least 1.5 L, the length of the anchor chain (m) at least L /
2 and the length of the anchor line (m) at least 4 L;

a possibility of attachment to a correspondingly fixed point (cleat, bollard) on the foredeck;
sufficient mooring lines, fenders and a boat hook;

2. bei Jachten mit Pantry oder mit Innenbordmotoren: ein vom Deck leicht zugänglicher
Handfeuerlöscher entsprechend EN 3:1996 für die Brandklassen A, B und C mit einer
Mindestfüllmenge von 2 kg;

for yachts with galley or inboard engines: a handheld fire extinguisher easily accessible from the
deck, in accordance with EN 3: 1996 for fire classification A, B and C with a minimum capacity
of 2 kg;

3. eine Rettungsweste mindestens entsprechend EN ISO 12402 Teil 2 oder 3 mit Signalpfeife für
jede an Bord befindliche Person;

one life west at least equivalent to EN ISO 12402 part 2 or 3, equipped with emergency whistle,
for each person on board;

4. ein Rettungsring (entsprechend EN 14144:2003 oder entsprechend SOLAS Regulation 7.1.) oder
ein Rettungskragen hufeisenförmig mit Leine oder eine Life-Sling oder ein gleichwertiges
Einzelrettungsmittel verwendet werden;

a lifebuoy (in accordance with EN 14144:2003 or SOLAS Regulation 7.1.). Instead of a lifebuoy
a u-shaped life-saving collar with a rope, a life sling or any equivalent individual life-saving
equipment may be used;

5. eine Erste Hilfe-Ausrüstung (Bordapotheke);

first aid equipment;

6. Navigationsmittel (berichtigte Seekarten, Dreieck);

navigation aids (updated nautical chart, protractor triangle);

7. ein Handkompass, der zum Peilen geeignet ist;

a hand bearing compass;
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 8. ein Rundfunkgerät zum Abhören von örtlichen Wetternachrichten; 

  a radio receiver to listen to local weather messages; 

 9. ein Handlot oder ein Echolot; 

  a hand lead or a sonar; 

 10. ein Fernglas; 

  binoculars; 

 11. eine wasserdichte Signallampe; 

  a watertight signal lamp; 

 12. ein Signalhorn; 

  a signal horn; 

 13. Werkzeug für kleinere Reparaturen; 

  tools for minor repairs.  
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AUSRÜSTUNGSLISTE 

EQUIPMENT LIST 

 

für die Jacht 
for the yacht 

 

........................................... 
(Name der Jacht) 

(name of the yacht) 
 

für die Küstenfahrt (Fahrtbereich 2) 
for coastal waters not exceeding 20 miles (navigation zone 2) 

 

 Punkte 1 bis 24 
 points 1 to 24 
 

 1. ein Anker mit hoher Haltekraft mit Ankerkette oder mit Vorlaufkette und Ankerleine oder -gurt; 

  bei Jachten über 10 m Länge: zwei Anker, von denen der schwerste ein Anker mit hoher 
Haltekraft sein muss; 

  die Masse des Ankers mit hoher Haltekraft hat mindestens 7 kg + BRZ zu betragen; die Länge 
der Ankerketten und -leinen hat mindestens 5 L zu betragen; Die Bruchlast [KN] des 
Ankergeschirrs hat zumindest 0,35 Ankermasse zu betragen dabei darf die Bruchlast des 
schwächsten Teiles im Laststrang 80% Bruchlast der Festpunkte nicht überschreiten; 

  an anchor with high holding power (Hhp anchor) with anchor chain or length of chain shackled 
to the anchor, with rope added to the other end of the chain; 

  for yachts longer than 10m: two anchors, the heavier one shall be a Hhp anchor; 

  the mass of the anchor with high holding power shall be at least 7 kg + GT; 

  the anchor chain and rope shall be at least 5 L in length; The breaking load [KN] of the anchor 
harness shall be at least 0.35 anchor mass. The breaking load of the weakest part in the load 
string should not exceed 80% breaking strength of the strong points; 

 2. ausreichend Festmacherleinen, Fender und ein Bootshaken; die Gesamtlänge der 
Festmacherleinen hat mindestens 5 L zu betragen; 

  sufficient number of mooring lines, fenders and one gaff hook; the total length of the mooring 
line shall be at least 5 L; 

 3. die Installation von Flüssiggasanlagen muss geprüft sein; die Prüfbescheinigung muss an Bord 
mitgeführt werden; 

  the liquified gas installation shall be tested; the test certificate shall be carried on board; 

 4. zwei Handfeuerlöscher entsprechend EN 3:1996 mit einer Mindestfüllmenge von je 2 kg, die an 
geeigneten Stellen leicht zugänglich und getrennt voneinander angebracht sind, einer von außen 
zugänglich; mindestens einer für die Brandklassen A, B und C geeignet; 

  bei Jachten über 20 m Länge: eine von außen auslösbare Feuerlöschanlage; 

  two portable fire extinguishers in accordance with EN 3:1996 and a minimum capacity of 2 kg 
each that are affixed separately at easily accessible positions; one shall be accessible from 
outside; at least one shall be suitable for Class A, B and C fires; 

  for yachts longer than 20 m: a fire-extinguishing system capable of being activated from outside; 

 5. eine Rettungsweste mindestens entsprechend EN ISO 12402 Teil 2 oder 3 mit Signalpfeife, 
Reflexstreifen und Bergeschlaufe für jede an Bord befindliche Person; 

  one life west at least equivalent to EN ISO 12402 part 2 or 3, equipped with emergency whistle, 
reflective stripes and rescue sling for each person on board; 
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 6. bei Jachten mit bis zu 10 m Länge: mindestens ein Rettungsring; 

  bei Jachten über 10 m, jedoch weniger als 20 m Länge: mindestens zwei Rettungsringe; 

  bei Jachten über 20 m Länge: mindestens drei Rettungsringe; 

  ein Rettungsring muss mit wasserdichtem Signallicht, Signalpfeife und 20 m langer Leine 
ausgestattet sein; 

  Rettungsringe müssen entweder der EN 14144:2003 oder SOLAS (Kapitel III Regel 7.1) 
entsprechen; anstelle eines Rettungsringes darf auch ein hufeisenförmiger Rettungskragen mit 
Leine, eine Life-Sling oder ein gleichwertiges Einzelrettungsmittel verwendet werden; 

  for yachts up to 10 m in length: at least one lifebuoy 

  for yachts longer than 10 m, but less than 20 m: at least two lifebuoys 

  for yachts longer than 20 m: at least three lifebuoys; one lifebuoy shall be equipped with a 
watertight signal light, an emergency whistle and a rope with a length of 20 m; 

  lifebuoys shall either be in accordance with EN 14144:2003 or SOLAS (Chapter III, Regulation 
7.1.). Instead of a lifebuoy a u-shaped life-saving collar with a rope, a life sling or any equivalent 
individual life-saving equipment may be used; 

 7. eine mindestens 16 m lange schwimmfähige Wurfleine in der Nähe des Steuerstandes; 

  a buoyant heaving line with a minimum length of 16 m near the wheelhouse; 

 8. ein Sicherheitsgurt für jede Person, die an Deck eingesetzt wird; 

  a safety belt for each person deployed on deck; 

 9. eine Erste Hilfe-Ausrüstung gemäß ÖNORM V 5101 „Erste Hilfe-Verbandzeug für mehrspurige 
Kraftfahrzeuge - Anforderungen, Prüfungen, Normkennzeichnung''; 

  first aid equipment according to ÖNORM V 5101 „First aid equipment for multi-track motor 
vehicles - requirements, tests“; 

 10. ein fest montierter beleuchtbarer kompensierter Steuerkompass mit Deviationstabelle und ein 
zweiter Kompass, der zum Peilen geeignet ist; 

  a fixed illuminable compensated steering compass with a deviation table and a second compass 
that is suitable for taking a bearing; 

 11. Navigationsmittel (Kartendreiecke, Kartenzirkel, berichtigte Seekarten, Seehandbücher); 

  navigation aids (protractor triangle, chart divider, updated nautical chart, sailing directions); 

 12. ein Log oder ein Speedometer; 

  a log or a speedometer; 

 13. ein Handlot oder ein Echolot; 

  a hand lead or a sonar; 

 14. ein Fernglas; 

  binoculars; 

 15. eine Borduhr, ein Barometer und ein Thermometer; 

  a board clock, a barometer and a thermometer; 

 16. ein Rundfunkgerät zum Abhören von örtlichen Wetternachrichten oder ein NAVTEX-
Empfänger; 

  a radio apparatus for listening to regional weather forecasts or a NAVTEX-receiver; 

 17. ein UKW-Sprechfunkgerät mit DSC-Controller; 

  a VHF-radio telephony apparatus with DSC-Controller; 

 18. eine wasserdichte Signallampe; 

  a water tight signal lamp; 

 19. ein Signalhorn; 

  a signal horn; 

 20. Notsignale: 4 rote Fallschirmsignale, 4 rote Handfackeln, 4 weiße Handfackel, 1 Signalgeber 
oder Signalpistole, jeweils mit Signalmunition; 

  alarm signals: 4 red parachute signals, 4 red hand flares, 4 white hand flares, 1 signaller or a 
signal pistol, each with signal ammunition; 

 21. eine EPIRB (406 MHz); 

  an EPlRB (406 MHz); 
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 22. ein so hoch wie möglich angebrachter Radarreflektor oder Radartransponder; 

  a radar reflector or radar transponder, affixed as high as possible: 

 23. ein Abdruck des Übereinkommens von 1972 über die internationalen Regeln zur Verhütung von 
Zusammenstößen auf See samt Anlagen, BGBl. Nr. 529/1977 (Seestraßenordnung - COLREG); 

  a copy of the Convention on the international regulations for preventing collisions at sea and its 
annexes, federal law gazette No. 529/1977 (COLREG); 

 24. genügend Werkzeug zur Freilegung eines Lecks sowie Material zum Abdichten eines Lecks. 

  sufficient tools for baring of a leak as well as material for caulking a leak. 
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AUSRÜSTUNGSLISTE 

EQUIPMENT LIST 

 

für die Jacht 
for the yacht 

 

........................................... 
(Name der Jacht) 

(name of the yacht) 
 

für die küstennahe Fahrt (Fahrtbereich 3) 
offshore waters not exceeding 200 miles (navigation zone 3) 

 

 Punkte 1 bis 29 
 points 1 to 29 
 

 1. ein Anker mit hoher Haltekraft mit Ankerkette oder mit Vorlaufkette und Ankerleine oder -gurt; 

  bei Jachten mit mehr als 10 m Länge: zwei Anker, von denen der schwerste ein Anker mit hoher 
Haltekraft sein muss; 

  die Masse des Ankers mit hoher Haltekraft hat mindestens 7 kg + BRZ zu betragen; 

  die Länge der Ankerketten und -leinen hat mindestens 5 L zu betragen; 

  die Bruchlast [KN] des Ankergeschirrs hat zumindest 0,35 Ankermasse zu betragen, dabei darf 
die Bruchlast des schwächsten Teiles im Laststrang 80% Bruchlast der Festpunkte nicht 
überschreiten; 

  an anchor with high holding power (Hhp anchor) with anchor chain or length of chain shackled 
to the anchor, with rope added to the other end of the chain; 

  for yachts longer than 10m: two anchors, the heavier one shall be a Hhp anchor; 

  the mass of the anchor with high holding power shall be at least 7 kg + GT; 

  the anchor chain and rope shall be at least 5 L in length; The breaking load [KN] of the anchor 
harness shall be at least 0.35 anchor mass. The breaking load of the weakest part in the load 
string should not exceed 80% breaking strength of the strong points; 

 2. ausreichend Festmacherleinen, Fender und ein Bootshaken: die Gesamtlänge der 
Festmacherleinen hat mindestens 5 L zu betragen; 

  sufficient number of mooring lines, fenders and one gaff hook; the total length of the mooring 
line shall be at least 5 L; 

 3. die Installation von Flüssiggasanlagen muss geprüft sein; die Prüfbescheinigung muss an Bord 
mitgeführt werden; 

  the liquefied gas installation shall be tested; the test certificate shall be carried on board; 

 4. zwei Handfeuerlöscher entsprechend EN 3:1996 mit einer Mindestfüllmenge von je 2 kg, die an 
geeigneten Stellen leicht zugänglich und getrennt voneinander angebracht sind, einer von außen 
zugänglich; mindestens einer für die Brandklassen A, B und C geeignet; 

  bei Jachten über 20 m Länge: eine von außen auslösbare Feuerlöschanlage; 

  two portable fire extinguishers in accordance with EN 3:1996 and a minimum capacity of 2 kg 
each that are affixed separately at easily accessible positions; one shall be accessible from 
outside; at least one shall be suitable for Class A, B and C fires; 

  for yachts longer than 20 m: a fire-extinguishing system capable of being activated from outside; 

 5. aufblasbare Rettungsflöße entsprechend der Gesamtanzahl der Personen an Bord; 

  inflatable life rafts in accordance with the total number of persons on board; 
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 6. eine Rettungsweste mindestens entsprechend EN ISO 12402 Teil 2 oder 3 mit Signalpfeife, 
Reflexstreifen und Bergeschlaufe für jede an Bord befindliche Person; 

  one life west at least equivalent to EN ISO 12402 part 2 or 3, equipped with emergency whistle, 
reflective stripes and rescue sling for each person on board; 

 7. bei Jachten mit bis zu 10 m Länge: mindestens ein Rettungsring; 

  bei Jachten über 10 m, jedoch weniger als 20 m Länge: mindestens zwei Rettungsringe; 

  bei Jachten über 20 m Länge: mindestens drei Rettungsringe; 

  ein Rettungsring muss mit wasserdichtem Signallicht, Signalpfeife und 20 m langer Leine 
ausgestattet sein; 

  Rettungsringe müssen entweder der EN 14144:2003 oder SOLAS (Kapitel III Regel 7.1) 
entsprechen; anstelle eines Rettungsringes darf auch ein hufeisenförmiger Rettungskragen mit 
Leine, eine Life-Sling oder ein gleichwertiges Einzelrettungsmittel verwendet werden; 

  for yachts up to 10 m in length: at least one lifebuoy; 

  for yachts longer than 10 m, but less than 20 m: at least two lifebuoys; 

  for yachts longer than 20 m: at least three lifebuoys; one lifebuoy shall be equipped with a 
watertight signal light, an emergency whistle and a rope with a length of 20 m; 

  lifebuoys shall either be in accordance with EN 14144:2003 or SOLAS (Chapter III, Regulation 
7.1.). Instead of a lifebuoy a u-shaped life-saving collar with a rope, a life sling or any equivalent 
individual life-saving equipment may be used; 

 8. eine mindestens 16 m lange schwimmfähige Wurfleine in der Nähe des Steuerstandes; 

  a buoyant heaving line with a minimum length of 16 m near the wheelhouse; 

 9. ein Sicherheitsgurt für jede Person, die an Deck eingesetzt wird; 

  a safety belt for each person deployed on deck; 

 10. eine Erste-Hilfe-Ausrüstung gemäß ÖNORM V 5101 „Erste Hilfe-Verbandzeug für mehrspurige 
Kraftfahrzeuge - Anforderungen, Prüfungen, Normkennzeichnung''; 

  first aid equipment according to ÖNORM V 5101 „First aid equipment for multi-track motor 
vehicles - requirements, tests“; 

 11. ein fest montierter beleuchtbarer kompensierter Steuerkompass mit Deviationstabelle und ein 
zweiter Kompass, der zum Peilen geeignet ist; 

  a fixed illuminable compensated steering compass with a deviation table and a second compass 
that is suitable for taking a bearing: 

 12. ein Empfänger für ein weltweites Satellitennavigationssystem oder ein Funknavigationsgerät; 

  a radio navigational aid apparatus; 

 13. Navigationsmittel (Kartendreiecke, Kartenzirkel, berichtigte Seekarten, Seehandbücher); 

  navigation aids (protractor triangle, chart divider, updated nautical chart, sailing directions); 

 14. ein Log oder ein Speedometer; 

  a log or a speedometer; 

 15. ein Handlot oder ein Echolot; 

  a hand lead or a sonar; 

 16. ein Fernglas; 

  binoculars; 

 17. eine Borduhr, ein Barometer und ein Thermometer; 

  a board clock, a barometer and a thermometer; 

 18. ein Rundfunkgerät zum Abhören von örtlichen Wetternachrichten oder ein NAVTEX-
Empfänger; 

  a radio apparatus for listening to regional weather forecasts or a NAVTEX-receiver; 

 19. ein UKW-Sprechfunkgerät mit DSC-Controller; 

  a VHF-radio telephony apparatus with DSC-Controller; 

 20. eine Grenz-/Kurzwellen-Sprechfunk-Anlage mit DSC-Controller oder eine INMARSAT C-
Anlage oder ein Satellitentelefon das im befahrenen Seegebiet erreichbar ist; 

  a short-wave radio telephony system with DSC-Controller or an INMARSAT C-system or a 
satellite phone contactable within the sailed maritime area; 
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 21. eine wasserdichte Signallampe; 

  a water thight signal lamp; 

 22. ein Signalhorn; 

  a signal horn; 

 23. Notsignale: 4 rote Fallschirmsignale, 4 rote Handfackeln, 4 weiße Handfackeln, 1 Signalgeber 
oder Signalpistole, jeweils mit Signalmunition; 

  alarm signals: 4 red parachute signals, 4 red hand flares, 4 white hand flares,1 signaller or a 
signal pistol, each with signal ammunition; 

 24. eine Boje mit Markierungsstange, automatischem Signallicht und einer 8 m langen 
schwimmfähigen Leine; 

  a buoy with signal spar, automatic signal light and a buoyant line with a length of 8 m; 

 25. eine EPlRB (406 MHz); 

  an EPlRB (406 MHz); 

 26. ein so hoch wie möglich angebrachter Radarreflektor oder Radartransponder; 

  a radar reflector or radar transponder, affixed as high as possible; 

 27. einen Abdruck des Übereinkommens von 1972 über die internationalen Regeln zur Verhütung 
von Zusammenstößen auf See samt Anlagen, BGBl. Nr. 529/1977 (Seestraßenordnung - 
COLREG); 

  a copy of the Convention on the international regulations for preventing collisions at sea and its 
annexes, federal law gazette No. 529/1977 (COLREG); 

 28. genügend Werkzeug zur Freilegung eines Lecks sowie Material zum Abdichten eines Lecks; 

  sufficient tools for baring of a leak as well as material for caulking a leak; 

 29. auf Segeljachten: ein Schneideapparat für Wanten und Stage; 

  aboard of sailing yachts: a cutting device for shrouds and stays. 
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AUSRÜSTUNGSLISTE 

EQUIPMENT LIST 

 

für die Jacht 
for the yacht 

 

........................................... 
(Name der Jacht) 

(name of the yacht) 
 

für die weltweite Fahrt (Fahrtbereich 4) 
ocean wide navigation (navigation zone 4) 

 

 Punkte 1 bis 32 
 points 1 to 32 
 

 1. ein Anker mit hoher Haltekraft mit Ankerkette oder mit Vorlaufkette und Ankerleine oder -gurt; 

  bei Jachten über 10 m Länge: zwei Anker, von denen der schwerste ein Anker mit hoher 
Haltekraft sein muss; 

  die Masse des Ankers mit hoher Haltekraft hat mindestens 7 kg + BRZ zu betragen; 

  die Länge der Ankerketten und -leinen hat mindestens 5 L zu betragen. Die Bruchlast [KN] des 
Ankergeschirrs hat zumindest 0,35 Ankermasse zu betragen, dabei darf die Bruchlast des 
schwächsten Teiles im Laststrang 80% die Bruchlast der Festpunkte nicht überschreiten; 

  an anchor with high holding Power (Hhp anchor) with anchor chain or length of chain shackled 
to the anchor, with rope added to the other end of the chain; 

  for yachts longer than 10m: two anchors, the heavier one shall be a Hhp anchor; 

  the mass of the anchor with high holding power shall be at least 7 kg + GT; 

  the anchor chain and rope shall be at least 5 L in length; the breaking load [KN] of the anchor 
harness shall be at least 0.35 anchor mass. The breaking load of the weakest part in the load 
string should not exceed 80% breaking strength of the strong points; 

 2. ausreichend Festmacherleinen, Fender und ein Bootshaken: die Gesamtlänge der 
Festmacherleinen hat mindestens 5 L zu betragen; 

  sufficient number of mooring lines, fenders and one gaff hook; the total length of the mooring 
line shall be at least 5 L; 

 3. ein Treibanker; 

  one drift anchor; 

 4. die Installation von Flüssiggasanlagen muss geprüft sein; die Prüfbescheinigung muss an Bord 
mitgeführt werden; 

  the liquefied gas installation shall be tested; the test certificate shall be carried on board; 

 5. zwei Handfeuerlöscher entsprechend EN 3:1996 mit einer Mindestfüllmenge von je 2 kg, die an 
geeigneten Stellen leicht zugänglich und getrennt voneinander angebracht sind, einer von außen 
zugänglich; mindestens einer für die Brandklassen A, B und C geeignet; 

  bei Jachten über 20 m Länge: eine von außen auslösbare Feuerlöschanlage; 

  two portable fire extinguishers in accordance with EN 3:1996 and a minimum capacity of 2 kg 
each that are affixed separately at easily accessible positions; one shall be accessible from 
outside; at least one shall be suitable for Class A, B and C fires; 

  for yachts longer than 20 m: a fire-extinguishing system capable of being activated from outside; 

 6. aufblasbare Rettungsflöße entsprechend der Gesamtanzahl der Personen an Bord; 

  inflatable life rafts in accordance with the total number of persons on board; 
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 7. eine Rettungsweste mindestens entsprechend EN ISO 12402 Teil 2 oder 3 mit Signalpfeife, 
Reflexstreifen und Bergeschlaufe für jede an Bord befindliche Person; 

  one life west at least equivalent to EN ISO 12402 part 2 or 3, equipped with emergency whistle, 
reflective stripes and rescue sling for each person on board; 8. bei Jachten mit bis zu 10 
m Länge: mindestens ein Rettungsring; 

  bei Jachten über 10 m, jedoch weniger als 20 m Länge: mindestens zwei Rettungsringe; 

  bei Jachten über 20 m Länge: mindestens drei Rettungsringe; 

  ein Rettungsring muss mit wasserdichtem Signallicht, Signalpfeife und 20 m langer Leine 
ausgestattet sein; 

  Rettungsringe müssen entweder der EN 14144:2003 oder SOLAS (Kapitel III Regel 7.1) 
entsprechen; anstelle eines Rettungsringes darf auch ein hufeisenförmiger Rettungskragen mit 
Leine, eine Life-Sling oder ein gleichwertiges Einzelrettungsmittel verwendet werden; 

  for yachts up to 10 m in length: at least one lifebuoy 

  for yachts longer than 10 m, but less than 20 m: at least two lifebuoys 

  for yachts longer than 20 m: at least three lifebuoys; one lifebuoy shall be equipped with a 
watertight signal light, an emergency whistle and a rope with a length of 20 m; 

  lifebuoys shall either be in accordance with EN 14144:2003 or SOLAS (Chapter III, Regulation 
7.1.). Instead of a lifebuoy a u-shaped life-saving collar with a rope, a life sling or any equivalent 
individual life-saving equipment may be used; 

 9. eine mindestens 16 m lange schwimmfähige Wurfleine in der Nähe des Steuerstandes; 

   a buoyant heaving line with a minimum length of 16 m near the wheelhouse; 

 10. ein Sicherheitsgurt für jede Person, die an Deck eingesetzt wird; 

  a safety belt for each person deployed on deck; 

 11. eine Erste-Hilfe-Ausrüstung gemäß ÖNORM V 5101 „Erste Hilfe-Verbandzeug für mehrspurige 
Kraftfahrzeuge - Anforderungen, Prüfungen, Normkennzeichnung''; 

  first aid equipment according to ÖNORM V 5101 „First aid equipment for multi-track motor 
vehicles - requirements, tests“; 

 12. ein fest montierter beleuchtbarer kompensierter Steuerkompass mit Deviationstabelle und ein 
zweiter Kompass, der zum Peilen geeignet ist; 

  a fixed illuminable compensated steering compass with a deviation table and a second compass 
that is suitable for taking a bearing; 

 13. Empfänger für ein weltweites Satellitennavigationssystem oder ein Funknavigationsgerät; 

  a radio navigational aid apparatus; 

 14. Navigationsmittel (Kartendreiecke, Kartenzirkel, berichtigte Seekarten, Seehandbücher); 

  navigation aids (protractor triangle, chart divider, updated nautical chart, sailing Directions); 

 15. ein Sextant, ein aktuelles nautisches Jahrbuch, aktuelle nautische Tafeln; 

  a sextant, an up to date nautical annual book, up to date nautical tables; 

 16. ein Log oder ein Speedometer; 

  a log or a speedometer; 

 17. ein Handlot oder ein Echolot; 

  a hand lead or a sonar; 

 18. ein Fernglas; 

  binoculars; 

 19. eine Borduhr, ein Barometer und ein Thermometer; 

  a board clock, a barometer and a thermometer; 

 20. ein Rundfunkgerät zum Abhören von örtlichen Wetternachrichten oder ein NAVTEX-
Empfänger; 

  a radio apparatus for listening to regional weather forecasts or a NAVTEX-receiver; 

 21. ein UKW-Sprechfunkgerät mit DSC-Controller; 

  a VHF-radio telephony apparatus with DSC-Controller; 

 22. eine Grenz-/Kurzwellen-Sprechfunk-Anlage mit DSC-Controller oder eine INMARSAT C-
Anlage oder ein Satellitentelefon das im befahrenen Seegebiet erreichbar ist; 

  a short-wave radio telephony system with DSC-Controller an INMARSAT C-system or a satellite 
phone contactable within the sailed maritime area; 

BGBl. II - Ausgegeben am 8. Mai 2020 - Nr. 205

www.ris.bka.gv.at



  11 von 11 

 

 23. eine wasserdichte Signallampe; 

  a water tight signal lamp; 

 24. ein Signalhorn; 

  a signal horn; 

 25. Notsignale: 4 rote Fallschirmsignale, 4 rote Handfackeln, 4 weiße Handfackeln, 1 Signalgeber 
oder Signalpistole, jeweils mit Signalmunition; 

  alarm signals: 4 red parachute signals, 4 red hand flares, 4 white hand flares, 1 signaller or a 
signal pistol, each with signal ammunition; 

 26. eine Boje mit Markierungsstange, automatischem Signallicht und einer 8 m langen 
schwimmfähigen Leine; 

  a buoy with signal spar, automatic signal light and a buoyant line with a length of 8 m; 

 27. eine Rauchboje; 

  a smoke buoy; 

 28. eine EPlRB (406 MHz); 

  an EPlRB (406 MHz); 

 29. ein so hoch wie möglich angebrachter Radarreflektor oder Radartransponder; 

  a radar reflector or radar transponder, affixed as high as possible; 

 30. einen Abdruck des Übereinkommens von 1972 über die internationalen Regeln zur Verhütung 
von Zusammenstößen auf See samt Anlagen, BGBl. Nr. 529/1977 (Seestraßenordnung - 
COLREG); 

  a copy of the Convention on the international regulations for preventing collisions at sea and its 
annexes, federal law gazette No. 529/1977 (COLREG); 

 31. genügend Werkzeug zur Freilegung eines Lecks sowie Material zum Abdichten eines Lecks; 

  sufficient tools for baring of a leak as well as material for caulking a leak; 

 32. auf Segeljachten: ein Schneideapparat für Wanten und Stage; 

  aboard of sailing yachts: a cutting device for shrouds and stays. 
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Anlage 4 
zu § 12 

Internationales Zertifikat für die Führung von Jachten 

(Anm.: Anlage 4 als PDF dokumentiert) 



 

Anlage 4 

zu § 12 

Internationales Zertifikat für die Führung von Jachten 
Farbe: weiß; Format: 85 mm x 54 mm 

Vorderseite 

Rückseite 
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Anlage 5 
zu § 20 

(Anm.: Anlage 5 als PDF dokumentiert) 



Anlage 5 

zu § 20 

An 

als Prüfungsorganisation gemäß § 15 Abs. 1 des Seeschifffahrtsgesetzes – SeeSchFG 

Antrag auf Bestellung zur Prüferin bzw. zum Prüfer 

gemäß § 20 Abs. 1 der Jachtverordnung – JachtVO 

Vorname, Name *) Geburtsdatum *)

Geburtsort *) 

Hauptwohnsitz *) Telefon 

E-Mail

Motorantrieb Fahrtbereich ☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4 **) 

Motor- und Segelantrieb Fahrtbereich ☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4 **) 

*) Pflichtfeld  **) Zutreffendes ankreuzen 

Nachweise (§ 19 JachtVO) 

Geistige und körperliche Eignung 

(§ 19 Abs. 1 JachtVO)

Motorantrieb: Befähigungsausweis und see-

männische Praxis (§ 19 Abs. 2 Z 1 JachtVO) 

Motor- und Segelantrieb: Befähigungsausweis 

und seemännische Praxis (§ 19 Abs. 2 Z 2 

JachtVO) 

Bordtage innerhalb der letzten fünf Jahre 

(§ 19 Abs. 2 Z 5 JachtVO)

Motorantrieb 

Motor- und Segelantrieb 

Funker-Betriebszeugnis 

(§ 19 Abs. 2 Z 4 JachtVO)

Die Einwilligung zur Aufbewahrung obiger Nachweise gemäß § 20 Abs. 7 JachtVO wird erteilt. 

Ort, Datum Unterschrift 

Antrag enthält Anlagen (Nachweise) 
./. 
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Bestellung zur Prüferin bzw. zum Prüfer 

gemäß § 20 Abs. 1 JachtVO 

in umseitigem Umfang 

Befristung der Bestellung (§ 20 Abs. 4 JachtVO) Befristung betreffend Motorantrieb: 

Befristung betreffend Motor- und Segelantrieb: 

Nachweis der Kenntnis der geltenden rechtlichen 

Grundlagen (§ 19 Abs. 2 Z 4 JachtVO) 

Erbracht am: 

Ort, Datum 

Für die Prüfungsorganisation: 

Name in Druckschrift, Unterschrift 

Eine Ausfertigung dieser Bestellung in umseitigem Umfang und ein Prüfstempel (§ 20 Abs. 6 iVm 

Abs. 8 JachtVO) wurden der Prüferin bzw. dem Prüfer ausgefolgt. 

Abdruck des Prüfstempels (Name der Prüferin bzw. des Prüfers und/oder Nummer): 

Ort, Datum 

Die bestellte Prüferin bzw. der bestellte Prüfer: 

Name in Druckschrift, Unterschrift 
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Anlage 6 
zu § 22 Abs. 1 

Prüfungsbericht – Theoretische Prüfung 

(Anm.: Anlage 6 als PDF dokumentiert) 



 

Anlage 6 

zu § 22 Abs. 1 

Prüfungsbericht – Theoretische Prüfung 

gemäß § 22 Abs. 1 der Jachtverordnung – JachtVO 

☐ FB 1  ☐ Erweiterung FB 1 auf FB2  ☐ FB 2  ☐ Erweiterung FB 2 auf FB 3  ☐ Erweiterung FB 3

auf FB 4*)

☐Motorantrieb  ☐ Motor- und Segelantrieb *)

☐ Erweiterung Motorantrieb auf Segelantrieb ☐ Erweiterung Motorantrieb auf Motor- und Segelan-

trieb  ☐ Erweiterung Segelantrieb auf Motor- und Segelantrieb *)

*) Zutreffendes ankreuzen 

Bewerberin / Bewerber 

Vorname, Name *) Geburtsdatum *) 

Geburtsort *) 

Hauptwohnsitz *) Tel. 

E-Mail

*) Pflichtfeld 

Prüferin / Prüfer 

Vorname, Name 

Einteilende Prüfungsorganisation 

Prüferin / Prüfer 

Vorname, Name 

Einteilende Prüfungsorganisation 

Prüferin / Prüfer  

Vorname, Name 

Einteilende Prüfungsorganisation 

Prüfung  ☐ Bestanden  ☐ Nicht bestanden Ort, Datum 

Prüferin / Prüfer 

Unterschrift, Prüfstempel 

Prüferin / Prüfer 

Unterschrift, Prüfstempel 

Prüferin / Prüfer 

Unterschrift, Prüfstempel 

Befangenheitsklausel: 

Ich, der Unterzeichner / die Unterzeichnerin, erkläre an Eides statt, dass keine Befangenheitsgründe im 
Sinne des § 21 Abs. 3 JachtVO und keine sonstigen Gründe vorliegen, welche die objektive 
Beurteilung der Kenntnisse der Kandidatinnen und Kandidaten dieser Prüfung gefährden könnten. 

Beilagen: Prüfungsfragen und Aufgabenstellungen, erhaltene Prüfungsantworten und Aufgabenlösungen 
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